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Einleitung

Am 25. November 1959 unterzeichneten Deutschland und Pakistan den
Vertrag zur Förderung und zum Schutz von Kapitalanlagen1. Ausweislich
der Präambel des Abkommens geschah dies in der Erkenntnis, dass eine
zwischen beiden Staaten erzielte Verständigung geeignet ist, die Anlage
von Kapital zu fordern, das private Unternehmertum in Industrie und Fi-
nanz zu ermutigen und den Wohlstand beider Staaten zu mehren. Das Ab-
kommen sah vor, dass privaten Investoren des einen Vertragsstaats im Ho-
heitsgebiet des anderen Vertragsstaats gewisse Rechte garantiert werden.
Hierzu zählt die Verpflichtung des Gastgeberstaats, ausländische Investo-
ren nicht diskriminierend [zu] behandeln, für Schutz und Sicherheit zu sor-
gen und Investoren nur zum allgemeinen Wohl und nur gegen eine Ent-
schädigung zu enteignen. Dabei müssen die Rechtmäßigkeit der Enteig-
nung und die Höhe der Entschädigung in einem ordentlichen Rechtsver-
fahren nachgeprüft werden können. Streitigkeiten zwischen Staaten und
ausländischen Investoren mussten somit im innerstaatlichen Rechtsweg
entschieden werden. Entwickelte sich aus einer solchen Streitigkeit eine
Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder die Anwendung des
Abkommens zwischen den Vertragsstaaten, konnte auf zwischenstaatlicher
Ebene der Internationale Gerichtshof oder ein Schiedsgericht angerufen
werden2. Die Unterzeichnung dieses ersten bilateralen Investitionsschutz-
abkommens (bilateral investment treaty, BIT) kann als entscheidende
Etappe auf dem Weg hin zum modernen internationalen Investitionsrecht
gewertet werden3.

Die Idee, private Auslandsinvestitionen unter einen besonderen völker-
rechtlichen Schutz zu stellen, wurde sodann von der internationalen Ab-
kommenspraxis aufgegriffen und gehört mittlerweile zum festen Bestand-

1 Vgl. Vertrag zur Förderung und zum Schutz von Kapitalanlagen v. 25.11.1959,
BGBl. 1961 II, 794.

2 Vgl. Art. 11 (2) Deutschland-Pakistan BIT v. 25.11.1959, BGBl. 1961 II, 797.
3 Griebel, Internationales Investitionsrecht (2008), 244. Siehe zur historischen Ent-

wicklung des Investitionsrechts: Miles, The Origins of International Investment
Law (2015); Vandevelde, A Brief History of International Investment Agreements,
U.C.-Davis Journal of International Law & Policy 2005, 157-194; Kläger, Die Ent-
wicklung des allgemeinen völkerrechtlichen Fremdenrechts (2011), 16-21.
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teil der Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik vieler Staaten. Insbe-
sondere zur Entlastung der diplomatischen Beziehungen begannen die
Staaten bereits Ende der 1960er Jahre, ausländischen Investoren ein eigen-
ständiges Klagerecht gegen den Gastgeberstaat im Streitfall einzuräumen4.
Um diesem neuartigen Investor-Staat-Schiedsverfahren einen völkerver-
traglich institutionalisierten Rahmen zu geben, wurde im Jahr 1965 das
von der Weltbank initiierte Übereinkommen zur Beilegung von Investiti-
onsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten
(ICSID-Konvention) abgeschlossen, dem heute 159 Staaten angehören5.
Zudem existieren heute weltweit ca. 3000 bilaterale und multilaterale In-
vestitionsschutzabkommen, von denen seit Ende der 1980er Jahre die
meisten eine Investor-Staat-Schiedsklausel beinhalten.

Den anfangs nur selten durchgeführten Investitionsschiedsverfahren
wurde von Politik und Öffentlichkeit zunächst nur wenig Beachtung bei-
gemessen, da es sich mehr um eine wirtschaftsrechtliche Spezialmaterie
mit begrenztem Anwendungsbereich, als um eine Angelegenheit mit di-
rektem Bezug zu öffentlichen Interessen zu handeln schien. Lange Zeit
gab es, zumindest aus der Sicht der kapitalexportierenden Staaten, keinen
Anlass, den völkerrechtlichen Schutz ihrer Investoren im Ausland kritisch
zu hinterfragen. Mit zunehmender Verbreitung der Investitionsschutzab-
kommen häuften sich jedoch auch die von Investoren eingereichten Kla-
gen6. Schiedsgerichte hatten sich nun vermehrt mit der Vereinbarkeit von
Investorenrechten und menschenrechtlichen Erwägungen auseinanderzu-
setzen, die sich unter anderem auf den Lebens- und Gesundheitsschutz7,
den Kulturgüterschutz8, den Kampf gegen Rassendiskriminierung9, Ver-

4 Siehe erstmals hierzu Art. 11 Indonesien-Niederlande BIT v. 7.7.1968.
5 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals

of Other States v. 1965 (Ratifikationsstand v. 15.9.2015).
6 Im Jahr 1980 waren 9 und im Jahr 2000 insgesamt 81 Investitionsschiedsverfahren

am International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) registriert.
Bis zum 30.6.2015 stieg diese Gesamtanzahl auf 525 registrierte Verfahren. Siehe
ICSID, The ICSID Caseload – Statistics, Issue 2015-2, 7.

7 Siemens v. Argentinien, ICSID ARB/02/8, Rn. 75-79; Suez et al. v. Argentinien,
ICSID ARB/03/1; Philip Morris et al. v. Uruguay, ICSID ARB/10/7.

8 Glamis Gold v. USA, UNCITRAL.
9 Piero Foresti et al. v. Südafrika, ICSID ARB/07/1.
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braucherrechte10, die Demonstrationsfreiheit11, Landnutzungsrechte12, den
Schutz natürlicher Lebensgrundlagen13 sowie das Recht auf Entwick-
lung14 bezogen. Dass sich die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
auch nachhaltig auf Sozialsysteme, Umweltbelange oder die öffentliche
Infrastruktur auswirken kann, war spätestens nach der argentinischen
Staatskrise von 2001 für viele Beobachter Gewissheit15. Ungeachtet des-
sen hat die auf Schiedsgerichte übertragene Verantwortung, die mit der
Entscheidungskompetenz über politisch brisante Streitigkeiten einhergeht,
in der deutschen und europäischen Politik jenseits von Fachkreisen zu-
nächst nur wenig Beachtung erfahren.

In Deutschland hat sich dies spätestens seit der 2012 eingereichten Kla-
ge des Energiekonzerns Vattenfall grundlegend geändert16. Das Unterneh-
men fordert mit Verweis auf den multilateralen Energiecharta-Vertrag (En-
ergy Charter Treaty, ECT) einen Ersatz für Schäden in Höhe von ca. 4
Mrd. Euro, die dem schwedischen Betreiber von Atomkraftwerken durch
den 2011 beschlossenen Atomausstieg entstanden sein sollen. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt wurde der deutschen Öffentlichkeit bewusst, welche
praktischen Konsequenzen der Abschluss eines internationalen Investiti-
onsschutzabkommens nach sich ziehen kann. Innerhalb kürzester Zeit ge-
riet der komplexe Streitbeilegungsmechanismus für Investitionsstreitigkei-
ten, der über Jahrzehnte fast ausschließlich in Ministerien, Wissenschaft
und Schiedspraxis untersucht und weiterentwickelt worden war, in den Fo-
kus einer breiten Öffentlichkeit. Die 2013 aufgenommenen Verhandlungen
über ein transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der Europä-
ischen Union und den USA (Transatlantic Trade and Investment Part-
nership, TTIP) gaben der Frage nach dem Sinn und Zweck des Investiti-

10 Azurix v. Argentinien, ICSID ARB/01/12, Rn. 254.
11 Noble Ventures v. Rumänien, ICSID ARB/01/1.
12 Von Pezold et al. v. Zimbabwe, ICSID ARB/10/15.
13 Pac Rim v. El Salvador, ICSID ARB/09/12.
14 Malaysian Historical Salvors et al. v. Malaysia, ICSID ARB/05/10; Phoenix Ac-

tion v. Tschechien, ICSID ARB/06/5; Alpha Projektholding v. Ukraine, ICSID
ARB/07/16.

15 Vgl. Alvarez/Khamsi, The Argentine Crisis and Foreign Investors (2009), 381 et
seq.

16 Vattenfall v. Deutschland, ICSID ARB/12/12.
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onsschutzes zudem eine aktuelle politische Dimension17. Die von Kriti-
kern der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit vertretene These, Schiedsge-
richte würden eine Gefahr für Gemeinwohlbelange und Menschenrechte
darstellen, gewann durch die Klagen des Tabakkonzerns Philip Morris ge-
gen in Australien und Uruguay erlassene Raucherschutzgesetze an Glaub-
würdigkeit und verlieh der Debatte um die Schiedsgerichtsbarkeit zusätzli-
che Brisanz18.

Im Lichte des Umstandes, dass Deutschland nicht nur das erste, sondern
weltweit auch die meisten internationalen Investitionsschutzabkommen
abgeschlossen hat19, ist die gegenwärtige öffentliche Diskussion nach über
50 Jahren ständiger Abkommenspraxis in jeder Hinsicht bemerkens- und
zugleich wünschenswert. In der von kritischen Stimmen dominierten De-
batte wird der Schiedsgerichtsbarkeit nachgesagt, Belange des Allgemein-
wohls wie den Umwelt- und Menschenrechtsschutz nicht hinreichend zu
berücksichtigen und damit eine Streitbeilegung zulasten Dritter herbeizu-
führen. Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit von Investor-Staat-Schiedsver-
fahren knüpfen insbesondere an dem Umstand an, wonach investitions-
rechtliche Schutzstandards wie fair and equitable treatment oftmals sehr
unbestimmt sind und dem ad hoc eingerichteten Schiedsgericht dadurch
einen sehr weiten Ermessensspielraum eröffnen, der zur Unvorhersehbar-
keit von Entscheidungen führe. Weite Teile der Öffentlichkeit stellen folg-
lich die Legitimität schiedsrichterlicher Streitbeilegung grundlegend in
Frage. Der Vorwurf der unzureichenden Berücksichtigung von Menschen-
rechten ist für die Bewertung schiedsrichterlicher Legitimität im Investiti-
onsrecht daher von herausragender Bedeutung.

17 So hat die Bevölkerung durch zahlreiche Großdemonstrationen ihren Unmut über
den geplanten Abschluss des TTIP-Abkommens zum Ausdruck gebracht. Siehe et-
wa Frankfurter Allegmeine Zeitung v. 10.10.2015, http://www.faz.net/aktuell/wirts
chaft/ttip-und-freihandel/grosskundgebung-in-berlin-150-000-demonstranten-prote
stieren-gegen-ttip-13848419.html (zuletzt abgerufen am 28.6.2017).

18 Philip Morris v. Australien, PCA No. 2012-12; Philip Morris v. Uruguay, ICSID
ARB/10/7. Die Klage gegen Australien wurde mit Schiedsspruch zur Zuständig-
keit und Zulässigkeit vom 17.12.2015 abgewiesen, sodass sich das Schiedsgericht
zur Frage der Vereinbarkeit des australisischen Nichtrauscherschutzgesetztes mit
investitionsrechtlichen Schutzstandards nicht zu äußern hatte.

19 Deutschland hat 135 Investitionsschutzabkommen unterzeichnet, von denen aktu-
ell 131 in Kraft sind. Vgl. UNCTAD Investment Policy Hub, http://investmentpoli
cyhub.unctad.org/IIA/IiasByCountry#iiaInnerMenu (zuletzt abgerufen am
28.6.2017).
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Methode
zur systematischen Berücksichtigung von Menschenrechten in Investiti-
onsschiedsverfahren. Diese soll aus der Analyse des Verhältnisses von In-
vestitions- und Menschenrechtsschutz entwickelt werden. Zu diesem
Zweck wird die Fähigkeit der Schiedspraxis, diesem Verhältnis hinrei-
chend Rechnung zu tragen, untersucht. Darüber hinaus stellt sich die Fra-
ge, ob und in welchem Umfang die Schiedsgerichtsbarkeit zur Berück-
sichtigung von Menschenrechten verpflichtet ist und wie einer solchen
Verpflichtung praktisch Genüge getan werden könnte. Die im Zuge der
Untersuchung vorgestellten methodischen Ansätze sollen dazu beitragen,
dass Schiedsrichter den menschenrechtlichen Bezügen einer Investitions-
streitigkeit auf nachvollziehbare und konzeptuell begründbare Weise be-
gegnen.

Ausgangspunkt der Untersuchung sind die Interessen der im System
des internationalen Investitionsschutzes beteiligten Akteure und ihr jewei-
liges Verhältnis zur Einhaltung von Menschenrechten (Teil 1). Was sind
die Interessen der beteiligten Akteure im Bezug auf den Menschenrechts-
schutz im Gastgeberstaat? Gibt es synergetische Interessenlagen oder be-
einträchtigten sich Investoren, Gastgeberstaaten und Zivilgesellschaft ge-
genseitig? Diese Überlegungen sollen zur Beantwortung der Frage beitra-
gen, ob es sich bei Investitions- und Menschenrechtsschutz um zwei ge-
trennt voneinander zu betrachtende Rechtsregime handelt oder ob das Re-
gime des Investitionsschutzes systemimmanente Bezüge zu menschen-
rechtlichen Fragestellungen aufweist. Außerdem wird zu untersuchen sein,
ob sich anhand der Interessenlagen der Akteure bestimmte Grundkonstel-
lationen ableiten lassen, anhand derer sich das Verhältnis von Investitions-
und Menschenrechtsschutz systematisch beschreiben und umfassend ana-
lysieren lässt. Welche Interessenlagen im Umfeld von Investitions- und
Menschenrechtsschutz sind denkbar und in welcher Form hat sich ein
Schiedsgericht hiermit auseinanderzusetzen?

Hieran anknüpfend soll die Verpflichtung der Schiedspraxis zur Be-
rücksichsichtigung von Menschenrechten aufgrund des schiedsrichterli-
chen Mandats untersucht werden (Teil 2). Da der Wortlaut vieler Abkom-
men keine oder nur in geringem Maße Orientierung vermittelt, stellt die
Berücksichtigung von Menschenrechten oftmals eine methodische He-
rausforderung für Schiedsgerichte dar. Aus dem Mangel genauer Vorgaben
der Vertragsparteien im Abkommenstext folgt, dass der Ausübung des
schiedsrichterlichen Ermessensspielraums eine zentrale Rolle bei der Be-
rücksichtigung von Menschenrechten zukommt. Dies gilt etwa im Rahmen
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der Kompetenz-Kompetenz, der Auslegung materiellen Rechts sowie der
Bemessung von Rechtsfolgen. Um sich nicht dem Vorwurf einer willkürli-
chen Entscheidungspraxis auszusetzen, muss sich die Ausübung des
schiedsrichterlichen Ermessensspielraums an den Interessen und Rechts-
gütern der für die Konstitutierung des Schiedsgerichts maßgeblichen Ak-
teure ausrichten, da diese die Grundlage der schiedsrichterlichen Legitimi-
tät darstellen. Die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Menschen-
rechten sind damit deutlich mit dem Auftrag des Schiedsgerichts im Inves-
titionsrecht verknüpft. Vor diesem Hintergrund wird das Mandat des
Schiedsgerichts im internationalen Investitionsrecht anhand der in Politik-
und Sozialwissenschaft zur Analyse institutioneller Strukturen regelmäßig
angewandten Delegationstheorie untersucht. Wie und aus welcher Motiva-
tion heraus werden investitionsrechtliche Schiedsgerichte ins Leben geru-
fen? Worin genau besteht ihre Aufgabe und wie weit ist der einem
Schiedsgericht zugestandene Ermessens- und Beurteilungsspielraum? Im
Zuge der Untersuchung des schiedsrichterlichen Mandats werden die Be-
ziehungen des Schiedsgerichts zu drei potentiellen Auftraggebern näher
beleuchtet. In Betracht kommen die Parteien des Schiedsverfahrens, die
Vertragsparteien des Investitionsschutzabkommens sowie die internationa-
le Gemeinschaft.

Aus dem Wesen und der Reichweite des schiedsrichterlichen Auftrags
sollen anschließend Grundsätze für den Umgang mit menschenrechtlichen
Fragestellungen im Investitionsschiedsverfahren herausgearbeitet werden
(Teil 3). Die praktische Umsetzung dieser Grundsätze soll es Schiedsge-
richten ermöglichen, Menschenrechte im Investitionsschiedsverfahren
trotz der geringen normativen Aussagekraft der oftmals generalklauselar-
tig formulierten Investitionsschutzstandards systematisch zu berücksichti-
gen. Die aus dem schiedsrichterlichen Mandat abgeleitete Methode soll
ein theoretisches Fundament sowie praktische Handlungsempfehlungen
liefern, die bei heutigem Stand von Völkerrecht und Investitionsschiedsge-
richtsbarkeit umgehend im Rahmen der Zuständigkeit oder Zulässigkeit,
der Auslegung materiellen Rechts und der Bemessung von Rechtsfolgen
umgesetzt werden können. Die konsequente Anwendung dieser Methode
verspricht nicht nur die Rechtssicherheit für Investoren und Gastgeber-
staaten zu steigern, sondern würde zudem zur effektiven Durchsetzung
von Menschenrechten im Kontext von ausländischen Direktinvestitionen
beitragen und damit die Legitimität und das Vertrauen in die Streitbeile-
gung durch Schiedsgerichte stärken.
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Akteure und Interessenlagen im Umfeld von
Investitions- und Menschenrechtsschutz

Investitionsschiedsgerichte waren bislang bereits mehrfach mit menschen-
rechtlichen Bezügen in unterschiedlichen Konstellationen konfrontiert20.
Folglich ist die Existenz einer tatsächlichen wie rechtlichen Wechselwir-
kung von Investitions- und Menschenrechtsschutz zwar weitgehend aner-
kannt, jedoch ist deren Reichweite und Auswirkung auf das System des
internationalen Investitionsschutzes bislang nur unzureichend geklärt21.
Ebenso unklar scheint, ob menschenrechtlichen Bezügen eine über den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung für den Investitionsschutz zukommt
oder ob es sich hierbei lediglich um ein eher zufällig auftretendes Phäno-
men handelt22. Hierfür könnte zunächst sprechen, dass Schiedsgerichte
zwar Investitionsschutz vermitteln und zur Beilegung von Investitions-
streitigkeiten beitragen sollen, jedoch nicht zur Durchsetzung menschen-
rechtlicher Belange berufen sind. Letztere mögen daher im Rahmen eines
Investitionsschiedsverfahrens als systemfremd erscheinen, die allenfalls
ausnahmsweise vom Schiedsgericht berücksichtigt werden sollten. Die
Hypothese, die menschenrechtliche Erwägungen im Rahmen eines Inves-

Teil 1 –

20 Vgl. u.a Patrick Mitchell v. Kongo, ICSID ARB/99/7; Loewen v. USA, ICSID
ARB/98/3; Tokios Tokeles v. Ukraine, ICSID ARB/02/18; Funnekotter et al. v.
Zimbabwe, ICSID ARB/05/6; Roussalis v. Rumänien, ICSID ARB/06/1; Piero Fo-
resti et al. v. Südafrika, ICSID ARB(AF)/07/1; Glamis Gold v. USA, UNCITRAL.

21 Vgl. Cotula, Human Rights and Investor Obligations in Investor-State Arbitration,
Journal of World Investment and Trade 2016, 157; Booth, Is there a Place for Hu-
man Rights Considerations in International Arbitration?, ICSID Review 2010, 90;
Schreuer/Reiner, Human Rights and International Investment Arbitration (2009),
82-96; de Brabandere, Human Rights Considerations in International Investment
Arbitration (2012), 183-216; Radi, The 'Human Nature' of International Invest-
ment Law, Transnational Dispute Management 2013, Issue 1; Blake, Moral Dam-
ages in Investment Arbitration: A Role for Human Rights?, Journal of Internation-
al Dispute Settlement 2012, 389.

22 Vgl. Simma, Foreign Investment Arbitration: A Place for Human Rights?, Interna-
tional and Comparative Law Quarterly 2011, 578 et seq.; Choudhury, Exception
Provisions as a Gateway to Incorporating Human Rights Issues into International
Investment Agreements, Columbia Journal of Transnational Law 2011, 683.
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titionsschiedsverfahren als systemfremd einordnet23, mag auf dem Ein-
druck einer unsachgemäßen Vermischung von für unterschiedliche Akteu-
re bestimmte Rechtsnormen sowie der rechtlich schwer greifbaren Wech-
selwirkung von Menschen- und Investitionsrecht zurückzuführen sein24.

Der Stellenwert menschenrechtlicher Bezüge im System des Investiti-
onsschutzes wird jedoch konkret sichtbar, wenn man sich die beteiligten
Akteure sowie die zwischen diesen vorliegenden Interessenlagen vor Au-
gen führt. Um eine Charakterisierung des Verhältnisses von Investitions-
und Menschenrechtsschutz vorzunehmen, werden daher in einem ersten
Schritt die im Umfeld von Investitions- und Menschenrechtsschutz tätigen
Akteure näher betrachtet und anhand ihrer Interessen zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt.

Das Verhältnis von internationalem Investitionsrecht zu den Menschen-
rechten wird oftmals als spannungsreich und konfliktträchtig charakteri-
siert, indem auf die Gefahren für die Menschenrechtssituation im Gastge-
berstaat hingewiesen wird, die vom Verhalten ausländischer Investoren
ausgehen können25. Dabei konzentriert sich die Betrachtung der Auswir-
kungen ausländischer Investitionen auf die Menschenrechte meist auf eine
Analyse der investitionsschiedsrechtlichen Praxis. Zwar ist die Analyse
der investitionsrechtlichen Schiedspraxis ein unverzichtbarer Bestandteil
einer umfassenden Untersuchung, jedoch zeichnet diese bei isolierter Be-
trachtung ein lediglich unvollständiges Bild des Verhältnisses von Investi-
tions- und Menschenrechtsschutz. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass
sich Schiedsgerichte kraft Natur der Sache nur mit einem vergleichbar
kleinen Teil der Gesamtheit an getätigten Auslandsinvestitionen befassen.

23 Vgl. hierzu etwa die auf eine entsprechende Konzeption hindeutenden Beispiele
aus der Schiedspraxis bei Cotula, Human Rights and Investor Obligations in In-
vestor-State Arbitration, Journal of World Investment and Trade 2016, 155.

24 Siehe allgemein zur im Rahmen der sogenannten Fragmentierungsdebatte kontro-
vers diskutierten Frage, ob es sich bei völkerrechtlichen Spezialnormen um einen
integralen Bestandteil einer einheitlichen Rechtsordnung oder um koordinations-
bedürftige Teilrechtsordnungen handelt: International Law Commission (ILC),
Fragmentation of International Law, UN Doc. A/CN.4/L.682 (2006); sowie mit
Bezug zum Investitionsrecht: Dupuy, Unification Rather than Fragmentation of In-
ternational Law? The Case of International Investment Law and Human Rights
Law (2009), 45-62.

25 Burkard, Zum Spannungsverhältnis von Investitions- und Menschenrechtsschutz
(2013); Amnesty International, Human Rights, Trade and Investment matters
(2006); Toral/Schultz, The State, a Perpetual Respondent in Investment Arbitra-
tion? (2010), 577–602.
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Der Beurteilung durch Schiedsgerichte sehen sich schließlich nur solche
Investitionen ausgesetzt, die in eine nicht anders lösbare Streitigkeit ge-
mündet sind und damit als weitgehend gescheitert bezeichnet werden kön-
nen. Daher sollen die Interessen der beteiligten Akteure unabhängig vom
Schiedsverfahren auf menschenrechtliche Bezüge untersucht werden, da
diese für jede Analyse und Weiterentwicklung des Investitionsrechts von
herausragender Bedeutung sind26. Nationale Regierungen, ausländische
Investoren sowie die Zivilbevölkerung der Gastgeberstaaten sind durch
das System des internationalen Investitionsschutzes, einem weltumspan-
nenden Netz aus zahlreichen bi- und multilateralen völkerrechtlichen Ver-
trägen, in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht miteinander verbunden27.
Folglich müssen die im internationalen Investitionsrecht auftretenden Be-
züge zu den Menschenrechten anhand der Akteure und ihrer Interessen
untersucht und in einen Gesamtkontext eingeordnet werden. Als Grundla-
ge einer solchen interessenbasierten Herangehensweise sollen zunächst die
Rollen der Akteure im wirtschaftspolitischen Umfeld von Auslandsinves-
titionen näher betrachtet werden, um hieraus die in Frage stehenden Inter-
essenlagen zu identifizieren.

Akteure im Umfeld von Investitions- und Menschenrechtsschutz

Gastgeberstaaten

Das internationale Investitionsrecht, dessen Entstehung zunächst vom ein-
seitigen Verhältnis von Industrienationen und Entwicklungsländern ge-
prägt war, sieht sich aufgrund der weltwirtschaftlichen Umwälzungen zu
Beginn des 21. Jahrhunderts mit neuen Ausgangsbedingungen konfron-
tiert, die aus Sicht der Gastgeberstaaten von der Schiedsgerichtsbarkeit
wahrgenommen und bei der Weiterentwicklung des Investitionsrechts be-
rücksichtigt werden sollten.

I.

1)

26 Schreuer, The Future of International Investment Law (2015), Rn. 6; Frank, Con-
sidering Recalibration of International Investment Agreements: Empirical Insights
(2011), 92 et seq.

27 Vgl. Echandi, What Do Developing Countries Expect from the International In-
vestment Regime (2011), 3.
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Traditionelles Rollenverständnis im internationalen Investitionsschutz

Die traditionelle Sichtweise auf das System des internationalen Investiti-
onsschutzes geht typischerweise von einer bipolaren Interessenlage aus,
bei der sich die in den Industrienationen beheimateten Investoren und die
auf ausländisches Kapital angewiesenen Schwellen- und Entwicklungslän-
der gegenüberstehen. Dieser Logik zu folge haben die traditionell kapital-
exportierenden Industrienationen beim Abschluss von Investitionsschutz-
abkommen ein starkes Bedürfnis nach einem effizienten Schutz ihrer In-
vestoren im Ausland, wohingegen Entwicklungs- und Schwellenländer le-
diglich daran interessiert sind, das in den Industrienationen beheimatete
Kapital zur eigenen wirtschaftlichen Entwicklung anzuziehen28. In der Tat
nutzen Entwicklungsländer den Abschluss von Investitionsschutzabkom-
men mit Partnerstaaten und ausländischen Investoren als Instrument der
Vertrauensbildung, um so die Nutzung von Rohstoffen, den Ausbau der ei-
genen Infrastruktur sowie den Transfer von neuen Technologien und Fach-
wissen zu fördern29. Der Investitionsschutz wird dabei als notwendiges
Übel in Kauf genommen. Die Gegenseitigkeit der eingeräumten Garantien
spielt nach diesem Verständnis für Industrienationen keine praktische Be-
deutung, da es sich aufgrund des weltwirtschaftlichen Nord-Süd Gefälles
um eine faktische Einbahnstraße handelt30.

Vereinfacht gesprochen dient das Instrument des Investitionsschutzes
nach traditionellem Verständnis dazu, aus den Industrienationen stammen-
de Investoren vor missbräuchlicher Behandlung durch Regierungen der
Entwicklungsländer zu schützen31.

Paradigmenwandel im internationalen Investitionsschutz

Diese traditionelle Sichtweise auf den internationalen Investitionsschutz
spiegelt die Realität im Zeitalter einer globalisierten und multipolaren

a)

b)

28 Cutler, Human Rights Promotion through Transnational Investment Regimes
(2013), 23.

29 Al Faruque, Relationship between Investment Contracts and Human Rights: A De-
veloping Countries’ Perspective (2014), 220.

30 Pauwelyn, Rational Design or Accidental Evolution? The Emergence of Interna-
tional Investment Law (2014), 27.

31 Echandi, What Do Developing Countries Expect from the International Investment
Regime? (2011), 5.

Teil 1 – Akteure und Interessenlagen

26



Weltwirtschaft jedoch nur noch teilweise wider. Die Abhängigkeit der
Schwellen- und Entwicklungsländer vom Kapital der Industrienationen
stellt heute nur noch eine vereinfachte und daher unvollständige Erklärung
der Interessenlage im System des internationalen Investitionsschutzes
dar32. Aufgrund der starken Zunahme von grenzüberschreitenden Investi-
tionen zwischen Entwicklungsländern im sog. Süd-Süd-Verhältnis lassen
sich die durch ausländische Investitionen bedingten Kapitalflüsse heute
nicht mehr ausschließlich anhand eines Nord-Süd-Gefälles abbilden33.
Diese Zunahme von grenzüberschreitenden Investitionen zwischen
Schwellen- und Entwicklungsländern bedeutet auch, dass international
operierende Investoren heute nicht mehr ausschließlich aus den Industrie-
nationen stammen. Damit einher geht ein steigendes Eigeninteresse der
Entwicklungs- und Schwellenländer am Schutz ihrer international tätigen
Investoren34. Die fortschreitende Aufweichung der Unterteilung in Kapital
importierende und exportierende Volkswirtschaften zieht es notwendiger-
weise nach sich, dass alle Länder ein gewisses Eigeninteresse an einem ef-
fektiven Investitionsschutz haben und diesen nicht nur als notwendiges
Übel zur Anziehung von Fremdkapital ansehen35. Gleichzeitig finden sich
nun sowohl Industrie- wie auch Schwellen- und Entwicklungsländer in der
Rolle des Gastgeberstaats wieder36. Erfahrungen in der Rolle des Gastge-
berstaats prägen dabei maßgeblich die Einstellung einer Nation zu den
Chancen und Gefahren des internationalen Investitionsschutzes. Gerade
traditionell Kapital exportierende Länder erfahren in diesem Zusammen-
hang, welche unangenehmen Nebenfolgen der Schutz ausländischer Inves-
toren in Form von erheblichen Schadensersatzforderungen nach sich zie-

32 Echandi, What Do Developing Countries Expect from the International Investment
Regime? (2011), 3-21.

33 UNCTAD, World Investment Report 2006: FDI from developing and Transition
Economies: implications for Development (2006), xxiv; Poulsen, The Politics of
South-South Bilateral Investement Treaties (2011), 186 et seq.

34 Braun, Globalization: The Driving Force in International Investment Law (2010),
500; Roberts, Power and Persuasion in Investment Treaty Interpretation, American
Journal of International Law 2010, 196.

35 Echandi, What Do Developing Countries Expect from the International Investment
Regime? (2011), 6-7; Schill, Investitionsschutzrecht als Entwicklungsvölkerrecht,
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2012, 268, 282.

36 Roberts, Power and Persuasion in Investment Treaty Interpretation, American
Journal of International Law 2010, 196.
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hen kann37. Die rein auf den Schutz von Investoren gerichtete Perspektive
nationaler Regierungen verschiebt sich daher hin zu einer mehr auf regula-
torische Freiheiten zum Schutz des öffentlichen Interesses fokussierten
politischen Agenda38.

Diese Erfahrung der Industrienationen wird flankiert von der entwick-
lungspolitischen Erkenntnis zahlreicher Schwellen- und Entwicklungslän-
der, dass die bloße Existenz von ausländischem Kapital keinesfalls
zwangsläufig zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der eige-
nen Volkswirtschaft führt39. Das Einhergehen von zunehmenden ausländi-
schen Investitionen und nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung ist kein
Automatismus, denn wirtschaftliche und soziale Entwicklung beruht nicht
allein auf ausländischen Investitionen. Allerdings können ausländische In-
vestitionen durchaus positive Rahmenbedingungen für eine solche Ent-
wicklung schaffen, welche allerdings erst durch die Vornahme von politi-
schen Begleitmaßnahmen zu einer nachhaltigen Entwicklung zum Wohle
der gesamten Volkswirtschaft des Gastgeberstaats führen kann40. Regie-
rungen müssen die durch ausländische Investitionen stimulierten positiven
Rahmenbedingungen mit politischen Reformprojekten begleiten, um aus-
ländische Investitionen nicht nur anzuziehen, sondern von diesen auch
nachhaltig zu profitieren41. Mit steigender Industrialisierung einer Region
muss beispielsweise ein verstärkter Umweltschutz einhergehen, damit die
Bevölkerung vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren kann, ohne auf
natürliche Lebensgrundlagen, wie eine akzeptable Wasser- und Luftquali-

37 Vgl. u.a. Vattenfall et al. v. Deutschland, ICSID ARB/12/12; Mercer International
v. Kanada, ICSID ARB(AF)/12/3; Erbil Serter v. Frankreich, ICSID ARB/13/22;
Ping An Life Insurance v. Belgien, ICSID ARB/12/29; Apotex v. USA, ICSID
ARB(AF)/12/1; Philip Morris Asia v. Australien, PCA No. 2012-12. Siehe auch
Van Duzer, Sustainable Development Provisions in International Trade Treaties:
What Lessons for International Investment Agreements? (2016), 173 et seq.

38 Vgl. für Deutschland: Beschluss des Bundesrates, Drucksache 295/14 (11.07.14),
Nr. 9.

39 Mencinger, Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic Growth?,
Kyklos International Review for Social Sciences 2003, 507; Nunnenkamp, To
What Extent Can Foreign Direct Investment Help Achieve International Develop-
ment Goals?, World Economy 2004, 657-677.

40 Bishop/Crawford/Reisman, Investment Disputes: Cases, Materials and Commen-
tary (2014), 8; Echandi, What Do Developing Countries Expect from the Interna-
tional Investment Regime? (2011), 18.

41 de Soysa/Neumayer, Assessing the Effects of Economic Openness on Sustainable
Development, International Organization 2005, 761.
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